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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.2012

Norm

MRG §25

1. MRG § 25 heute

2. MRG § 25 gültig ab 01.01.1982

Rechtssatz

Die Unterlassung der zi3ernmäßigen, ohnehin der Angemessenheitsüberprüfung unterliegenden Benennung des auf

die ausdrücklich vereinbarte Möbelmiete entfallenden Anteils schadet nicht. Vorliegen muss lediglich eine

Vereinbarung, wonach für bestimmte, nicht bloß als Zubehör zum Bestandobjekt geltende Einrichtungsgegenstände -

neben dem Hauptmietzins - ein zusätzliches Entgelt zu bezahlen ist. Hier war zi3ernmäßig der Mietzins inklusive

Möbelmiete vereinbart.
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Schlagworte

zusätzliches Entgelt für mitvermietete Einrichtung
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